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4. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Rheinbach 
über die Förderung der Kindertagespflege und 

die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege  
vom 14.05.2007 zuletzt geändert am 09.12.2013 

 
 

Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen 
Fassung, § 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) in der jeweils gültigen Fassung sowie 
des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) 
vom 30.10.2007 (GV NRW, Seite 462) und des Ersten KiBiz-Änderungsgesetzes vom 
25.07.2011 (GV NRW vom 29.07.2011, Seite 377 bis 392), hat der Rat der Stadt Rheinbach 
in seiner Sitzung am _______ nachstehende Änderungen der Satzung über die Förderung der 
Kindertagespflege und die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege 
beschlossen: 
 
 

§ 2  
Fördervoraussetzungen 

 
§ 2 wird wie folgt verändert: 

 
1. Voraussetzungen gegliedert nach Altersstufen: 
 1.1 Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben 2Voraussetzung für die 

Gewährung der Förderung ist entweder, dass diese Leistung für die Entwicklung eines 
Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist 
oder dass die Eltern oder der Elternteil, bei dem das Kind lebt, einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, oder Arbeit suchend sind, sich in einer 
beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulausbildung 
befinden oder Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches 
erhalten. Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf.  

 1.2 Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres 
 Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten 

Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in 
Kindertagespflege. In der Regel wird eine Betreuung von 25 Stunden in der Woche den 
Anspruch auf Förderung befriedigen; dabei ist der individuelle Bedarf zu berücksichtigen. 

 1.3 Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt 
 Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf 

Förderung in einer Tageseinrichtung. Bei besonderem Bedarf oder ergänzend zu anderen 
Betreuungsangeboten können Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt auch in 
Kindertagespflege gefördert werden.  

 1.4 Kinder im schulpflichtigen Alter 
 Ein Kind im schulpflichtigen Alter soll vorrangig in schulischen Betreuungsangeboten 

betreut werden. Bei besonderem Bedarf oder ergänzend zu anderen Betreuungsangeboten 
können Kinder im schulpflichtigen Alter auch in Kindertagespflege gefördert werden. 

 
2. Tagespflegepersonen müssen die in § 23 Abs. 3 SGB VIII festgeschriebenen Eignungskriterien 

erfüllen. Sie bedürfen der Pflegeerlaubnis, wenn die Kriterien gemäß § 43 SGB VIII vorliegen.  
3. Der bestehende Betreuungsbedarf und der gewünschte Betreuungsumfang sollen von den 

Eltern sechs Monate vor dem Tag, ab dem die Betreuung in Anspruch genommen werden soll, 
schriftlich beim Jugendamt angemeldet werden.  

4. Alle Tagespflegepersonen müssen mit dem Jugendamt der Stadt Rheinbach eine Vereinbarung 
zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII schließen. 
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§ 3 2  

Förderung  
 

§ 3 wird wie folgt verändert: 
 

1. 2Die laufende Geldleistung an die Tagespflegeperson umfasst gemäß § 23 Abs. 2 SGB VIII:  
• die Erstattung angemessener Kosten, die der Tagespflegeperson für den Sachaufwand 

entstehen,  
• einen Betrag zur Anerkennung ihrer Förderleistung, der leistungsgerecht zu gestalten ist,  
• die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung 

sowie die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen 
Alterssicherung der Tagespflegeperson und  

• die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen 
Krankenversicherung und Pflegeversicherung  

2. 2Der Fördersatz für Kindertagespflege wird auf der Basis einer leistungsgerechten 
Anerkennung der Förderungsleistung der Tagespflegeperson berechnet. Der Betreuungssatz 
von 4,50 € je Stunde setzt sich aus einer Pauschale für die Sachkosten (1,88 € / Stunde) und 
einem Anerkennungsbetrag der Förderleistung (2,62 € / Stunde) zusammen. Auf die 
beiliegende Tabelle, die Bestandteil dieser Satzung ist, wird verwiesen. Die Pauschale für 
Sachkosten wird um die Hälfte der Mietkosten erhöht, wenn durch Anmietung oder Nutzung 
von Räumen im Stadtgebiet Rheinbach, die ausschließlich für die Kindertagespflege 
verwendet werden, erhöhte Sachkosten entstehen. Werden Räume im Eigentum 
ausschließlich für die Betreuung von Kindern genutzt, beträgt die Erstattung die Hälfte der 
ortsüblichen Mietkosten. 

3. Für Zeiten, die zusätzlich zur unmittelbaren Betreuung des Kindes anfallen, wird eine 
monatliche Pauschale je Tagespflegeperson gewährt. Diese beträgt für Tagespflegepersonen, 
die ihren Wohnsitz in Rheinbach haben, 60 € für das erste betreute Kind und zusätzlich 10 € 
für weitere betreute Kinder, der Höchstbetrag je Tagespflegeperson beträgt 100 €. 
Berücksichtigt wird die Betreuung von Kindern, die ihren Wohnsitz in Rheinbach haben. 

4. Auf eine private Zahlung der Eltern an die Tagespflegeperson zusätzlich zur laufenden 
Geldleistung des Jugendamtes soll verzichtet werden. Ausgenommen davon sind 
Aufwendungen für Verpflegung und besondere Leistungen, wie z.B. Bring- und 
Abholfahrten, Ausflüge, externe Förderangebote.  

5. Tagespflegepersonen, die sich schriftlich verpflichten, gemäß § 3 Abs. 4 keine zusätzlichen 
privaten Zahlungen von den Eltern zu verlangen, erhalten wenn sie zu diesem Zeitpunkt 
länger als zwei Jahre ununterbrochen als Tagespflegperson tätig sind, einen Betreuungssatz 
in Höhe von 4,75 € je Kind und Stunde (2,87 € Förderleistung, 1,88 € Sachkosten). 

6.  In der Regel wird der Anspruch auf frühkindliche Förderung von Kindern ab Vollendung des 
ersten Lebensjahres als Grundanspruch durch eine Betreuung halbtags im Umfang von bis zu 
25 Stunden in der Woche erfüllt. Weicht der individuelle Betreuungsbedarf davon ab, wird 
er entsprechend § 2 Abs. 1.1 berücksichtigt, sofern er nachgewiesen wird.  

7. Die Förderung eines nachgewiesenen höheren Betreuungsbedarfs wird pauschal 
entsprechend dem benötigten nachgewiesenen Betreuungsumfang festgesetzt (siehe Tabelle). 
Dieser ergibt sich aus den durchschnittlichen wöchentlichen Betreuungszeiten, wobei in der 
Regel eine Betreuung zwischen 6.00 und 21.00 Uhr berücksichtigt wird. Kurze 
Unterbrechungen der Betreuungszeiten, z.B. Krankheit der Tagespflegekinder oder der 
Tagespflegeperson, Urlaub sowie kurzzeitig auftretende Über- oder Unterschreitungen der 
Betreuungszeiten, sind im Rahmen der pauschalen Berechnung abgegolten. Wird ein 
geringerer Betreuungsumfang in Anspruch genommen, wird die Förderung entsprechend 
gekürzt.  

8.  Eine Eingewöhnungszeit von bis zu zwei Wochen im Beisein einer Bezugsperson wird als 
förderungswürdig anerkannt. Findet sie statt, bevor das Kind das erste Lebensjahr vollendet, 
wird eine Pauschale von 120 € festgesetzt.  
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9. 2Wird in Ausfallzeiten der Tagespflegeperson eine Vertretung durch eine andere 
Tagespflegeperson geleistet, erhält auch die Vertretungsperson unter bestimmten 
Voraussetzungen, die in einem gesonderten Merkblatt aufgeführt sind, die entsprechende 
Geldleistung. Vertretungen während des Urlaubs der Tagespflegeperson sind in der Regel 
ausgeschlossen, Urlaubszeiten sollen frühzeitig geplant und den Eltern mitgeteilt werden. 

10. 2Erfolgt die Betreuung im Haushalt der Eltern des Kindes, reduziert sich die Geldleistung 
wegen nicht anfallender Sachkosten auf die Anerkennung der Förderleistung je betreutes 
Kind und wöchentlichen Betreuungsstunden (siehe Tabelle).  

11. 2Die Förderung der Kindertagespflege (Sachaufwand und Anerkennung der Förderleistung) 
sowie die Erstattung der Beiträge für Unfallversicherung, Alterssicherung, 
Krankenversicherung und Pflegeversicherung erfolgen monatlich. Beginnt oder endet das 
Tagespflegeverhältnis innerhalb eines laufenden Kalendermonats, werden die Förderung des 
Sachaufwandes und die Anerkennung der Förderleistung anteilig auf der Grundlage der 
geleisteten Betreuungstage berechnet.  

12. 2Nachgewiesene Leistungen für die Unfallversicherung werden entsprechend dem gesetzlich 
vorgeschriebenen Beitrag für die Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft für 
Gesundheits- und Wohlfahrtspflege anerkannt.  

13. 2Nachgewiesene Leistungen für die angemessene Alterssicherung werden entsprechend dem 
hälftigen Beitrag der gesetzlichen Rentenversicherung anerkannt.  

14. 2Nachgewiesene Aufwendungen zu einer angemessenen Kranken-versicherung und 
Pflegeversicherung werden entsprechend dem hälftigen Beitrag der gesetzlichen 
Krankenversicherung anerkannt.  

15. Leistungen nach Abs. 12, 13 und 14 werden den Tagespflegepersonen gewährt, die ihre 
Tätigkeit im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes der Stadt Rheinbach ausüben oder 
ausschließlich Kinder aus Rheinbach betreuen. Die Gewährung erfolgt monatlich einmal je 
Tagespflegeperson für den Zeitraum, in dem ein oder mehrere Tagespflegeverhältnisse 
bestehen.  

16.  Wechselt ein Kind in eine Kindertagesstätte, endet die Förderung der Kindertagespflege 
gleichzeitig. Eine doppelte Förderung ist nicht vorgesehen.  

 
 

§ 6 Beitragshöhe 
 
§ 6 Abs. 3 wird Satz 3 verändert: 

3Bei der Befreiung der Kostenbeiträge aufgrund von § 6 Abs. 1 Satz 4 bleibt die 
Geschwisterkindbefreiung aus § 6 Abs. 3 Satz 1 bestehen.  

 
§ 6 Abs. 3 Satz 4 entfällt 
 
§6 Abs. 5 wird ergänzt: 
5. Wird bei besonderem Bedarf oder ergänzend zu Betreuungsangeboten in einer 

Kindertagesstätte die Betreuung in Kindertagespflege gefördert, wird bei der Berechnung des 
Elternbeitrages die gesamte Betreuungsdauer zugrunde gelegt. 

 
 

§ 9 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft.  
 
 


